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1. Allgemeines
1.1 Unsere Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche – auch künfti-

ge – Lieferungen und sonstige Leistungen. Sie gelten ausschließ-
lich und nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen,
mit denen wir in Geschäftsbeziehung treten (nachfolgend „Käu-
fer“).

1.2 Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Käufers
erkennen wir nicht an, es sei denn, deren Geltung wird von uns
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingun-
gen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender
oder abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung vor-
behaltlos an den Käufer ausführen.

2. Angebote, Aufträge
2.1 Unsere Angebote sind stets freibleibend.
2.2 Erteilte Aufträge sind für den Käufer verbindlich. Der Vertrag

kommt mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder durch
Ausführung des Auftrages, z.B. Auslieferung der Ware an den
Käufer oder Aufnahme der Dienstleistungen, zustande.

3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.1 Unsere Preise verstehen sich rein netto „ab Lager“, einschließlich

normaler Verpackung und ausschließlich Versand. Versandkosten
werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

3.2 Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen enthal-
ten; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung
in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

3.3 Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, hat er Verzugszinsen in
Höhe von 8 % über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der Euro-
päischen Zentralbank zu bezahlen. Der Nachweis und die Gel-
tendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

3.4 Eine Aufrechnung ist nur mit Gegenforderungen zulässig, die
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Dem Käufer steht
auch kein Zurückbehaltungsrecht wegen bestrittener Gegenfor-
derungen oder wegen Forderungen aus einem anderen Vertrags-
verhältnis zu.

4. Lieferungen, Lieferzeit
4.1 Lieferungen und angegebene Liefertermine stehen unter dem

Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen Selbstbelieferung durch
unsere Zulieferanten.

4.2 Bei Nichtverfügbarkeit der Lieferung werden wir den Käufer
unverzüglich informieren und ihm bereits erbrachte Gegenleistun-
gen unverzüglich erstatten.

4.3 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die recht-
zeitige und ordnungsgemäße Vertragserfüllung des Käufers vor-
aus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages behalten wir uns
vor.

4.4 Gerät der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns dadurch
entstehenden Schaden ersetzt zu verlangen. Unter den vorge-
nannten Voraussetzungen geht die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs oder der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache zu dem
Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder
Schuldnerverzug geraten ist.

4.5 Ist der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne
des § 323 (2) Nr. 2 BGB oder des § 376 HGB, haften wir nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Wir haften auch nach den ge-
setzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu ver-
tretenden Lieferverzugs der Käufer berechtigt ist, geltend zu ma-

chen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in
Fortfall geraten ist. In jedem Falle ist unsere Haftung auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

4.6 Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern
der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Sofern der Lie-
ferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Haftung auf den vorherseh-
baren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

4.7 Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der
von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verlet-
zung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist
aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.

4.8 In sonstigen Fällen ist der Käufer berechtigt, für jede vollendete
Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe
von 3 % des Lieferwertes, höchstens jedoch 15 % des Lieferwer-
tes zu verlangen.

5. Versendung – Gefahrenübergang
5.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager für Rechnung und auf Gefahr des

Käufers, soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt. Ist frei Haus Lieferung vereinbart, ist der Gefahrenüber-
gang davon unberührt.

5.2 Verzögert sich die Versendung aufgrund von Umständen, die der
Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Mitteilung der Ver-
sandbereitschaft auf den Käufer über. Wir sind in diesem Fall je-
doch verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die Versi-
cherungen zu bewirken, die dieser verlangt. Ferner sind wir be-
rechtigt, die entstehenden Lagerkosten oder eine Pauschale von
0,5 % des Warenwertes pro Monat in Rechnung zu stellen. Der
Kaufpreis bzw. das sonstige Entgelt wird in diesem Falle mit der
Herstellung der Versandbereitschaft fällig.

5.3 Auf Wunsch und Kosten des Käufers werden wir die Lieferung
durch eine Transportversicherung eindecken.

6. Mängelgewährleistung
6.1 Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbe-

schreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen,
Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben kei-
ne vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

6.2 Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich zu untersuchen
und uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von fünf
Werktagen ab Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen; andernfalls
ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausge-
schlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvor-
aussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeit-
punkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit
der Mängelrüge.

6.3 Für Mängel der Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl
Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung (Nacherfül-
lung).

6.4 Scheitert die Nacherfüllung, kann der Käufer grundsätzlich nach
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rück-
gängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Das Rück-
trittsrecht ist jedoch für nur geringfügige Vertragswidrigkeiten,
insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, ausgeschlossen.

6.5 Wählt der Käufer nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt
vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch
wegen des gerügten Mangels zu.



6.6 Macht der Käufer nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenser-
satz geltend, verbleibt die Ware beim Käufer, wenn ihm dies zu-
mutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz
zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Kaufsache. Dies
gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht
haben.

6.7 Soweit nichts anderes vereinbart, beträgt die Verjährungsfrist für
Gewährleistungsansprüche ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Un-
berührt von dieser Frist bleibt der Gewährleistungsausschluss
nach 6.2, wenn der Käufer uns den Mangel nicht rechtzeitig an-
gezeigt hat.

7. Schutzrechte
Soweit zulässig und nichts anderes vereinbart, übernehmen wir
keine Haftung dafür, dass die von uns gelieferten Waren nicht
gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzen. Der Käufer ist ver-
pflichtet, uns unverzüglich Mitteilung zu machen, falls ihm derar-
tige Verletzungen bekannt oder ihm gegenüber gerügt werden.
Sind die gelieferten Waren nach Entwürfen oder Anweisungen
des Käufers gebaut worden, so hat der Käufer uns von allen For-
derungen freizustellen, die aufgrund von Verletzungen gewerbli-
cher Schutzrechte von Dritten erhoben werden. Etwaige Prozess-
kosten sind angemessen zu bevorschussen.

8. Haftungsbeschränkung
8.1 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere

Haftung auf den nach der Art unserer Leistung vorhersehbaren,
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Bei leicht
fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten ist
unsere Haftung ausgeschlossen.

8.2 Soweit die Haftung uns gegenüber ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Scha-
densersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitar-
beiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8.3 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für
Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz und für
Ansprüche wegen Körper- und Gesundheitsschäden oder bei
Verlust des Lebens des Käufers.

9. Eigentumsvorbehalt
9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Ein-

gang aller Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer
vor.

9.2 Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln;
insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert
zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erfor-
derlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig
durchführen.

9.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der
Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir un-
sere Rechte geltend machen können.

9.4 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden,
insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht
nach 9.2 oder 9.3 vom Vertrag zurückzutreten und die Ware her-
auszuverlangen.

9.5 Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Ge-
schäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt
alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschl. USt.)
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter
verkauft worden ist. Die uns vom Käufer im Voraus abgetretene
Forderung bezieht sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im
Falle der Insolvenz des Abnehmers auf den dann vorhandenen
„kausalen“ Saldo. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der
Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir ver-
pflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so lange

der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbe-
sondere keinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt hat oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der
Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetrete-
nen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Ein-
zug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

9.6 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den
Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so er-
werben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag einschl. USt.) zu
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbei-
tung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übri-
gen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

9.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ver-
langen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um
mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Si-
cherheiten obliegt uns.

10. Gerichtsstand, Erfüllungsort, anzuwendendes Recht
10.1 Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit Vollkaufleuten im

Sinne des HGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen wird das für Bonn zustän-
dige Gericht vereinbart. Derselbe Gerichtsstand gilt, wenn der
Käufer im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, nach
Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Sitz des Käufers zu
klagen.

10.2 Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen sowie für die
Zahlungen des Käufers ist Bonn.

10.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwen-
dung des einheitlichen internationalen Kaufrechts (EKG und EAG)
sowie des einheitlichen UN-Kaufrechts (CSIG) wird ausgeschlos-
sen.

11. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teil-
weise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesem
Vertrag eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der un-
wirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine
angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem
am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben
oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben
würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten.
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